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RESOLUTION 65/301 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/885, Ziff. 6). 

65/301. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung



III.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses 

193
 

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen 
erwachsen; 

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 



III.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses 

194 
 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 17. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 201096; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

 18. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in 
Liberia für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 den Betrag von 
559.147.030 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 
513.404.030 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 
12.155.900 Dollar für die von der Mission zu leistende Wahlunterstützung, einem Betrag 
von 28.461.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 
5.125.900 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien); 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 19. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2011 den 
Betrag von 136.747.783 Dollar entsprechend den in Resolution 64/249 der Generalver-
sammlung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung 
des in Versammlungsresolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2011 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 20. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.806.125 Dollar 
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schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.807.950 Dollar, die für den 
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 403.875 Dollar, die für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 23 anzurechnen ist; 

 25. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflich-




